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Verordnung 
über das Meßwesen

vom 26. November 1981

Zur Entwicklung und wirksamen Nutzung eines leistungs
fähigen Meßwesens sowie zur Sicherung der Einheitlichkeit 
und Richtigkeit der Messungen wird folgendes verordnet:

I.
Geltungsbereich und Grundsätze

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese' Verordnung gilt für Wirtschaftseinheiten, wirt
schaftsleitende Organe und Staatsorgane sowie deren Einrich
tungen.

(2) Wirtschaftseinheiten im Sinne dieser Verordnung sind
1. Kombinate,
2. Betriebe,
3. sozialistische Genossenschaften,
4. Einkaufs- und Liefergenossenschaften des Handwerks. 3

(3) Für wissenschaftliche Einrichtungen und Einrichtungen 
des Gesundheits- und Sozialwesens gilt diese Verordnung ent
sprechend.

§ 2
Grundsätze

Das Meßwesen hat einen großen Beitrag für die Beschleu
nigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und die 
Erhöhung seiner ökonomischen Wirksamkeit, für die Steige
rung der Effektivität und Qualität der Produktion durch hö
here Veredlung der Rohstoffe, die Sicherung einer hohen 
Energie- und Materialökonomie sowie für die umfassende so
zialistische Rationalisierung zu leisten. Die Entwicklung der 
materiell-technischen Basis für das Meßwesen ist untrennba
rer Bestandteil des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, 
der umfassenden sozialistischen Rationalisierung aller Zweige 
des volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozesses und muß in 
dieser Einheit in der Volkswirtschaft und den anderen ge
sellschaftlichen Bereichen geleitet, geplant und realisiert wer
den.

II.
Aufgaben der Staatsorgane und der bilanzierenden Organe

Amt für Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung
§3

(1) Das Amt für Standardisierung, Meßwesen und Waren
prüfung sichert in enger Zusammenarbeit mit den anderen 
zentralen Staatsorganen und den Kombinaten, die den Mini
sterien direkt unterstellt sind, die Durchsetzung der staatli
chen Erfordernisse zur Gewährleistung eines auf höchste 
Effektivität und Qualität der gesellschaftlichen Arbeit ausge
richteten Meßwesens.


